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RS OGH 1973/10/9 3Ob123/73
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.10.1973

Norm

EO §301

EO §345 Z2

Rechtssatz

Maßgebend dafür, ob ein Auftrag zur Erklärung nach § 301 EO vorliegt, ist ausschließlich dessen Inhalt maßgebend.

Die Zulässigkeit des Rekurses wird daher nicht dadurch ausgeschlossen, daß sich das Gericht bei Erteilung des

Auftrages zu Unrecht auf § 301 EO beruft.
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